
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Bienenzuchtgesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 14/1965 

§/Artikel/Anlage 

§ 14 

Inkrafttretensdatum 

18.03.1965 

Text 

§ 14 

Betreuung der Wanderbienenstände 

(1) Der Wanderimker hat die Betreuung des Wanderbienenstandes selbst oder durch einen Beauftragten 
auszuüben und insbesondere für eine geeignete Bienentränke zu sorgen. 

(2) Jeder Wanderimker hat auf dem Wanderbienenstand seinen Namen und seinen Wohnort deutlich zu 
verzeichnen. 


